
Deutsches Katholisches Blindenwerk e.V. | Graurheindorfer Straße 151a | 53117 Bonn

Blinde helfen Blinden weltweit

Geschäftsstelle Bonn | Sitz Düren

Graurheindorfer Straße 151a
53117 Bonn

Telefon: +49 (0)228 - 559 49 - 29
Telefax: +49 (0)228 - 559 49 - 19

eMail: info@dkbw.de
www.blindenwerk.de                 

SPENDENKONTO

Bank für Sozialwirtschaft
Kontonummer: 14 19 800 | Bankleitzahl: 370 205 00
BIC: BFSWDE33 | IBAN: DE66 370 205 000 001 419 800

Pax-Bank Aachen
Kontonummer: 10 00 31 21 49 | Bankleitzahl: 370 601 93 
BIC:GENODED1PAX | IBAN: DE64 370 601 931 000 312 149

Amtsgericht Düren: VR 680

Ich ermächtige das DKBW e.V., Spenden von meinem Konto mittels  
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die  
vom DKBW e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.  
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen beginnend mit dem  
Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen.  
Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Gläubiger - Identifikationsnummer: DE23ZZZ00000073566
Mandatsreferenz: wird Ihnen separat mitgeteilt

Bitte schicken Sie diesen Abschnitt in einem Umschlag an folgende Adresse:

Deutsches Katholisches Blindenwerk e.V.
Graurheindorfer Str. 151a D - 53117 Bonn

Name/ Vorname:

Strasse: 
 
PLZ/ Ort:

MEINE ANSCHRIFT

SEPA-LASTSCHRIFTMANDAT

Datum   Unterschrift

MEINE SPENDE

Kontonummer:

BLZ:  

BIC:

IBAN:

MEINE BANKVERBINDUNG

BESTÄTIGUNG ÜBER GELDZUWENDUNGEN
WICHTIG!

GILT BIS 200,-€ ALS STEUERBELEG

Wir sind wegen Förderung mildtätiger und gemeinnüt-
ziger Zwecke im Sinne des § 52 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 
AO (Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens) 
nach dem Freistellungsbescheid bzw. nach der Anla-
ge zum Körperschaftsteuerbescheid des Finanzamtes 
Bonn, St.-Nr. 205/5761/1922, vom 29.01.2015 für den 
letzten Veranlagungszeitraum 2010 bis 2012 nach § 5 
Abs. 1 Nr. 9 des Körperschaftsteuergesetzes von der 
Körperschaftsteuer und nach § 3 Nr. 6 des Gewerbe-
steuergesetzes von der Gewerbesteuer befreit. Es 
wird bestätigt, dass die Zuwendung nur zur Förderung 
mildtätiger Zwecke und der Förderung des öffentlichen 
Gesundheitswesens verwendet wird.

Hinweis: Wer vorsätzlich oder grob fahrlässig eine un-
richtige Zuwendungsbestätigung erstellt oder wer ver-
anlasst, dass Zuwendungen nicht zu den in der Zuwen-
dungsbestätigung angegebenen steuerbegünstigten 
Zwecken verwendet werden, haftet für die entgangene 
Steuer (§ 10 b Abs. 4 EStG, § 9 Abs. 3 KStG, § 9 Nr. 5 
GewStG). Diese Bestätigung wird nicht als Nachweis 
für die steuerliche Berücksichtigung der Zuwendung 
anerkannt, wenn das Datum des Freistellungsbeschei-
des länger als 5 Jahre bzw. das Datum der Feststellung 
der Einhaltung der satzungsmäßigen Voraussetzungen 
nach § 60a Abs. 1 AO länger als 3 Jahre seit Ausstel-
lung des Bescheides zurückliegt (§ 63 Abs. 5 AO). 

Deutsches Katholisches Blindenwerk e.V.

   Blinde weltweit brauchen meine Hilfe.
   Deshalb möchte ich die Arbeit des DKBW mit meiner Spende  
   unterstützen. Was muss ich tun?

• Sie überlegen, welchen Betrag Sie spenden möchten.

• Sie entscheiden, ob Sie einmal oder regelmäßig spenden möchten.  
Spenden Sie einmalig, brauchen Sie nur den Überweisungsschein/  
Zahlschein auszufüllen. Diesen können Sie problemlos bei Ihrer Hausbank/  
Sparkasse oder auch bei jedem anderen Geldinstitut abgeben.

• Sie bestimmen bei einer regelmäßigen Spende, ob Sie monatlich, vierteljährlich,  
halbjährlich oder jährlich spenden möchten. Dazu kreuzen Sie bitte die Möglichkeiten  
auf dem obigen Teil dieses Schreibens an, nennen uns Ihre Bankverbindung, Ihren  
Namen und Ihre Anschrift und bestätigen Ihren Spendenauftrag mit dem Datum und  
Ihrer Unterschrift. Wir buchen den Betrag bis zu Ihrem Widerruf von Ihrem Konto ab.

• Sie schicken das obige Formular in einem Umschlag bitte an:
Deutsches Katholisches Blindenwerk e. V. · Graurheindorfer Str. 151 a · 53117 Bonn  

Mit Ihrer Unterstützung fördern Sie wirkungsvoll weltweite Projekte in der Blindenhilfe.

Wir danken Ihnen schon jetzt für das Vertrauen.

Klimaneutral gedruckt auf 100% Recyclingpapier

Ich helfe,  
du hilfst,   
wir       .               
Es hilft!

 helfen
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• Sie überlegen, welchen Betrag Sie spenden möchten.

• Sie entscheiden, ob Sie einmal oder regelmäßig spenden möchten. 
Spenden Sie einmalig, benutzen Sie bitte den Überweisungsschein/Zahlschein, den Sie 
ebenfalls auf blindenwerk.de herunterladen können. Diesen können Sie problemlos bei 
Ihrer Hausbank/Sparkasse oder auch bei jedem anderen Geldinstitut abgeben.

• Sie bestimmen bei einer regelmäßigen Spende, ob Sie monatlich, vierteljährlich, 
halbjährlich oder jährlich spenden möchten. Dazu kreuzen Sie bitte die Möglichkeiten 
auf dem unteren Teil dieses Schreibens an, nennen uns Ihre Bankverbindung, Ihren Na-
men und Ihre Anschrift und bestätigen Ihren Spendenauftrag mit dem Datum und Ihrer 
Unterschrift. Wir buchen den Betrag bis zu Ihrem Widerruf von Ihrem Konto ab.

• Sie schicken das unterschriebene Formular in einem Umschlag bitte an: 
Deutsches Katholisches Blindenwerk e. V. · Graurheindorfer Str. 151 a · 53117 Bonn

Mit Ihrer Unterstützung fördern Sie wirkungsvoll weltweite Projekte in der Blindenhilfe.
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mildtätiger Zwecke und der Förderung des öffentlichen 
Gesundheitswesens verwendet wird.

Hinweis: Wer vorsätzlich oder grob fahrlässig eine un-
richtige Zuwendungsbestätigung erstellt oder wer ver-
anlasst, dass Zuwendungen nicht zu den in der Zuwen-
dungsbestätigung angegebenen steuerbegünstigten 
Zwecken verwendet werden, haftet für die entgangene 
Steuer (§ 10 b Abs. 4 EStG, § 9 Abs. 3 KStG, § 9 Nr. 5 
GewStG). Diese Bestätigung wird nicht als Nachweis 
für die steuerliche Berücksichtigung der Zuwendung 
anerkannt, wenn das Datum des Freistellungsbeschei-
des länger als 5 Jahre bzw. das Datum der Feststellung 
der Einhaltung der satzungsmäßigen Voraussetzungen 
nach § 60a Abs. 1 AO länger als 3 Jahre seit Ausstel-
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Deutsches Katholisches Blindenwerk e.V.

   Blinde weltweit brauchen meine Hilfe.
   Deshalb möchte ich die Arbeit des DKBW mit meiner Spende  
   unterstützen. Was muss ich tun?

• Sie überlegen, welchen Betrag Sie spenden möchten.

• Sie entscheiden, ob Sie einmal oder regelmäßig spenden möchten.  
Spenden Sie einmalig, brauchen Sie nur den Überweisungsschein/  
Zahlschein auszufüllen. Diesen können Sie problemlos bei Ihrer Hausbank/  
Sparkasse oder auch bei jedem anderen Geldinstitut abgeben.

• Sie bestimmen bei einer regelmäßigen Spende, ob Sie monatlich, vierteljährlich,  
halbjährlich oder jährlich spenden möchten. Dazu kreuzen Sie bitte die Möglichkeiten  
auf dem obigen Teil dieses Schreibens an, nennen uns Ihre Bankverbindung, Ihren  
Namen und Ihre Anschrift und bestätigen Ihren Spendenauftrag mit dem Datum und  
Ihrer Unterschrift. Wir buchen den Betrag bis zu Ihrem Widerruf von Ihrem Konto ab.

• Sie schicken das obige Formular in einem Umschlag bitte an:
Deutsches Katholisches Blindenwerk e. V. · Graurheindorfer Str. 151 a · 53117 Bonn  

Mit Ihrer Unterstützung fördern Sie wirkungsvoll weltweite Projekte in der Blindenhilfe.

Wir danken Ihnen schon jetzt für das Vertrauen.

Klimaneutral gedruckt auf 100% Recyclingpapier

Ich helfe,  
du hilfst,   
wir       .               
Es hilft!

 helfen

Deutsches Katholisches Blindenwerk e.V. | Graurheindorfer Straße 151a | 53117 Bonn

Blinde helfen Blinden weltweit

Geschäftsstelle Bonn | Sitz Düren

Graurheindorfer Straße 151a
53117 Bonn

Telefon: +49 (0)228 - 559 49 - 29
Telefax: +49 (0)228 - 559 49 - 19

eMail: info@dkbw.de
www.blindenwerk.de                 

SPENDENKONTO

Bank für Sozialwirtschaft
Kontonummer: 14 19 800 | Bankleitzahl: 370 205 00
BIC: BFSWDE33 | IBAN: DE66 370 205 000 001 419 800

Pax-Bank Aachen
Kontonummer: 10 00 31 21 49 | Bankleitzahl: 370 601 93 
BIC:GENODED1PAX | IBAN: DE64 370 601 931 000 312 149

Amtsgericht Düren: VR 680

Ich ermächtige das DKBW e.V., Spenden von meinem Konto mittels  
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die  
vom DKBW e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.  
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen beginnend mit dem  
Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen.  
Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Gläubiger - Identifikationsnummer: DE23ZZZ00000073566
Mandatsreferenz: wird Ihnen separat mitgeteilt
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